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Sachschaden in Italien | Gutachtenkosten werden hier bei reparablen Schäden in der Regel nicht ersetzt

  Bei Sachschäden gilt es als erste rechtliche 

Maßnahme, den nach einheitlichem Muster 

mehrsprachigen „Europäischen Unfallbericht“ 

(sollte in jedem Auto vorhanden sein) gemein-

sam mit dem Unfallgegner auszufüllen. Dabei 

geht es nicht um die Schuldfrage, sondern um 

die im Ausland zumeist schwierige Beweis-

sicherung. Zumindest bei reinen Sachschäden 

am Fahrzeug wird in den meisten europä-

ischen Ländern kein polizeiliches Protokoll er-

stellt. Auch Angaben zu den Versicherungen 

sind in einigen Ländern, insbesondere Italien 

und Frankreich, schwer zu erhalten.

Bei alldem sind einschlägige Kenntnisse 

des nationalen Haftungsrechts für den in 

Deutschland (zunächst nur) beratenden 

Rechtsanwalt unerlässlich. Allein die Frage 

nach dem Ersatz für Mietwagenkosten oder 

die Übernahme von Gutachterkosten sind 

abweichend vom deutschen Recht von 

Land zu Land unterschiedlich und kompli-

ziert. Im Deliktsrecht (Schadensersatzrecht) 

gibt es in Europa noch keine Harmonisie-

rung. Noch komplizierter wird es bei Perso-

nenschäden. Hier sollte der deutsche Rechts-

anwalt vor der Übernahme des Mandats 

– trotz der Anwendbarkeit der 4. und 5. Kraft-

fahrzeughaftpflicht-(KH-)Richtlinie und da-

mit der Möglichkeit einer Regulierung von 

Deutschland aus – sich sehr genau fragen, 

ob er die Unfallabwicklung nicht besser ei-

nem ausländischen Kollegen überlassen 

sollte. Ganz abgesehen davon, dass auf der 

Grundlage des ausländischen Rechts ent-

schieden wird, ist vielfach bereits eine einfa-

che Akteneinsicht ohne Vertreter am Unfall- 

respektive Gerichtsort schlicht unmöglich.  

Nicht vor Ort zugelassene Rechtsanwälte er-

halten keine Akteneinsicht, von möglichen 

sprachlichen Problemen ganz zu schweigen. 

Französische Gerichte können in der  Regel 

mit deutschen medizinischen Gutachten 

nichts anfangen, da in Frankreich der Schmer-

zensgeldanspruch nach einem Punkte system 

errechnet wird, das wiederum deutschen 

Gutachtern und Anwälten fremd ist.

Hinzu kommt noch die unterschiedliche 

Abwicklung bei der Erstattungsfähigkeit der 

Anwaltskosten. Selbst in vielen EU-Mitglieds-

ländern sind außergerichtliche Anwaltskos-

ten keine unbedingt von der Gegenseite zu 

erstattende Schadenposition. Daher gilt 

beim Auslandsunfall umso mehr der Grund-

satz:  „Augen auf bei der Wahl des Anwalts“.

Abwicklung von Deutschland aus | Einfa-

cher geworden ist die Regulierung von 

Deutschland aus zumindest seit 2003 mit 

der 4. KH-Richtlinie. Die Abwicklung von 

Auslandsunfällen von Deutschland aus ist 

seitdem gegenüber einem in Deutschland 

ansässigen Schadenrepräsentanten der je-

weiligen ausländischen Kfz-Versicherung 

möglich. Dies gilt für alle EU-Staaten und für 

die Länder des Europäischen Wirtschafts-

raums/EWR (Island, Liechtenstein, Norwe-

gen und seit 1.10.2014 weitestgehend auch 

für die Schweiz). Voraussetzung ist, dass der 

Geschädigte seinen Wohnsitz in einem EU- 

oder EWR-Land hat und das Fahrzeug, das 

den Verkehrsunfall verursacht hat, ebenso in 

einem dieser Länder versichert ist und dort 

auch seinen überwiegenden Standort hat. 

In diesem Fall muss der Geschädigte 

nicht mehr wie früher seinen Schaden bei 

einer Versicherung im Ausland geltend ma-

chen. Aber, was immer noch von deutschen 

Rechtsanwälten manchmal übersehen wird: 

Maßgeblich ist immer noch das materielle 

Recht des Unfalllandes. Und dies bedeutet, 

dass der tätig werdende deutsche Anwalt 

dieses kennen sollte, ebenso das dortige 

Prozessrecht.

Drei-Monats-Frist | Der sogenannte Scha-

denregulierungsbeauftragte hat nach der  

4. KH-Richtlinie eine Schlüsselposition bei der 

Abwicklung. Er muss innerhalb von drei Mo-

naten, nachdem der Geschädigte seinen 

Schadensersatzanspruch ihm gegenüber 

geltend gemacht hat, ein Entschädigungs-

angebot vorlegen. Anderenfalls muss er den 

Anspruch begründet zurückweisen. Vorteil 

für den deutschen Geschädigten: Dies alles 

kann in deutscher Sprache geschehen. 

Unterbleibt ein Angebot oder eine fun-

dierte Ablehnung innerhalb der Drei- 

Monats-Frist, sieht die Richtlinie Sanktionen 

vor. Neben Zinsen drohen beispielsweise in 

Tschechien 1.000 Euro und in Spanien sogar 

bis zu 150.000 Euro. Zudem kann sich der 

Geschädigte jeweils an die nationale Ent-

schädigungsstelle wenden. Die Aufgaben 

dieser Entschädigungsstelle übernimmt in 

Deutschland der bekannte Verein Verkehrs-

opferhilfe. Dieser ist letztlich zuständig, 

wenn entweder kein Schadenregulierungs-

beauftragter benannt wurde, innerhalb der 

Sommerzeit … Reisezeit … Unfallzeit
Auslandsunfall | Jährlich fahren Millionen Deutsche mit ihrem Wagen dienstlich oder privat ins Ausland. Viele 

Tausend erleiden dort Verkehrsunfälle mit Sach- oder Personenschäden. Was ist dann zu tun? 
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Drei-Monats-Frist keine begründete Antwort 

erfolgte oder der zuständige Versicherer 

nicht bekannt gegeben wird beziehungs-

weise die ausländische Versicherung nicht 

pflichtgemäß regulierend tätig wird.

Im Streitfall ist durch diese Beauftragten-

konstellation für den Geschädigten die Mög-

lichkeit eröffnet, die Kfz-Haftpflichtversiche-

rung des Schädigerfahrzeugs am Wohnsitz 

des Geschädigten direkt zu verklagen (Ge-

schädigtenwohnsitz-Gerichtsstand).

Zentralruf der Autoversicherer | Was aber, 

wenn bei alledem eine Versicherung des Un-

fallgegners nicht oder nur schwer zu ermit-

teln ist? Dafür gibt es als wichtigen Anlauf-

punkt die Versicherungsauskunftsstelle. Der 

Geschädigte kann sich am besten in 

Deutschland an den Zentralruf der Auto- 

versicherer (GV) kostenfrei wenden. Dort 

kann er folgende Daten abrufen:

 .  die Kfz-Haftpflichtversicherung des Schä-

digerfahrzeugs

 .  den Schadenregulierungsbeauftragten 

dieser Versicherung in Deutschland

 . die Nummer der Versicherungspolice

 .  nötigenfalls die Nummer der grünen Ver-

sicherungskarte oder die Grenzversiche-

rungsnummer

 .  Namen und Anschrift des Kfz-Halters oder 

-Eigentümers; u. U. auch Name und An-

schrift des üblichen Fahrers.

Dies alles soll es dem Geschädigten erleich-

tern, seine berechtigten Ansprüche geltend 

zu machen. Dabei hat sich in der Praxis 

durchgesetzt, dass – wenn überhaupt – von 

Deutschland aus Blechschäden reguliert 

werden, Personenschäden dagegen am bes-

ten durch deutschsprachige Rechtsanwälte 

vor Ort reguliert werden sollten. Die meisten 

(Rechtsschutz-)Versicherer verfügen über 

entsprechende Kontaktadressen im Ausland 

– zumeist auch deutschsprachige.

Beispiel Italien | In den meisten europä-

ischen Nachbarländern müssen deutsche 

Rechtsanwälte Besonder heiten beachten. So 

auch exemplarisch im beliebten Reiseland 

Italien. Beim Sachschaden werden dort Kos-

ten eines Sachverständigengutachtens bei 

reparablen Schäden in der Regel nicht ersetzt. 

Hier helfen Rechnungen und Fotos. Und bei 

Personenschaden wird das damit verbunde-

ne Schmerzensgeld mittels Tabellen errech-

net und steht auch Hinterbliebenen zu.

Der Geschädigte ist gut beraten, insbe-

sondere bei Unfällen mit Verletzten, zur 

Schadensabwicklung einen deutschsprachi-

gen italienischen Rechtsanwalt vor Ort zu 

Rate zu ziehen. Meist bekommt dieser zu-

mindest einen Teil seines Honorars von der 

Kfz-Versicherung des Unfallgegners erstat-

tet, sodass der Geschädigte häufig nur antei-

lig die außergerichtlichen Kosten über-

nehmen muss. Aber besser ist für alle Aus- 

landsfälle, sich vor Reise antritt die Frage nach 

einer geeigneten Rechtsschutzversicherung 

zu stellen. Auslands fahrten ohne eine solche 

bedeuten – oft aus Unkenntnis – ein Sparen 

am falschen Ende. Dies allein deshalb, weil 

zum Beispiel in Italien das Anwaltshonorar 

derzeit frei bestimmbar ist. Beratungsange-

legenheiten werden verstärkt mit einem 

Stundenhonorar berechnet. Die jeweilige 

Vergütung sollte unbedingt vorab mit dem 

Rechtsanwalt verhandelt werden – und 

nicht im Nachhinein. 

Hinzu kommen Kosten für Reisen des 

Rechtsanwalts (auch zur Akteneinsicht), Te-

lefonate, Fotokopien, Stempelmarken usw. 

Bei Unfallabwicklungen sind außerge-

richtliche Anwaltskosten grundsätzlich vom 

Gegner zu erstatten. Dies kann in Form eines 

gewissen Prozentsatzes der letztlich durch-

gesetzten Forderung geschehen. In der Re-

gel sind zehn Prozent üblich, nicht selten 

aber auch bis zu 30 Prozent. 

Noch komplizierter wird es bei prozessu-

alen Kosten des Rechtsanwalts. Da hier nur 

die „unbedingt notwendigen“ Anwaltskos-

ten der obsiegenden Partei zu erstatten sind, 

kann der siegende Geschädigte unter Um-

ständen auf einem erheblichen Teil seiner 

Auslagen sitzen bleiben.

Sachverständigenkosten in Italien | Die 

Sachverständigenkosten werden in Italien 

grundsätzlich von der gegnerischen Versi-

cherung übernommen, auch wenn diese 

das zumeist entschieden abstreiten wird 

oder generell die Reparaturkostenrechnung 

verlangt wird, was in der Regel unstatthaft 

ist. Selbst eine fiktive Abrechnung ist mög-

lich, wenn auch mit zum Teil deutlichen Kür-

zungen – was übrigens erst recht für Kosten-

voranschläge gilt. 

Mietwagenkostenersatz gibt es nur dann, 

wenn das Fahrzeug zur Berufsausübung be-

nötigt wird oder bei Personen mit körperli-

cher Behinderung. Eine weitere Besonder-

heit zeigt sich beim Schmerzensgeld: Es wird 

unterschieden zwischen dem „danno mora-

le“ und „danno biologico“: Beim moralischen 

Schaden geht es um die Beeinträchtigung 

durch Schmerzen, Schock oder seelische  

Belastung des Geschädigten; beim biologi-

schen Schaden um den Gesundheitsscha-

den als solchen. 

Darüber hinaus gibt es noch den „danno 

estetico“ (ästhetischer Schaden) und den 

„danno esistenziale“ (sonstiger Schaden).

Beispiel Österreich | Aber auch in ande-

ren Ländern sieht es nicht einfacher aus. So 

sollte insbesondere bei Schäden in Österreich 

für die Regulierung von Personenschäden ein 

mit den Besonderheiten des einschlägigen 

Rechts vertrauter Anwalt ein geschaltet wer-

den. Denn beim Schmer zens geldanspruch 

ist es unbedingt erforderlich, die österreichi-

sche Tagessatzpraxis sowie die neuere 

Rechtsprechung zur Bemessung der Höhe 

des Anspruchs zu kennen. 

Und auch bei Sachschadenregulierung 

im Nachbarland lauern Fallstricke wie die 

Nichtgewährung einer pauschalierten 

 Nutzugsentschädigung während der Repa-

raturzeit, der bei Nichtreparatur von den Ver-

sicherungen angebotenen „Reparaturkosten-

ablöse“ (ähnlich der fiktiven Abrechnung in 

Deutschland) oder der oft verlangten Begut-

achtung des verunfallten Fahrzeugs durch 

die (gegnerische) österreichische Versiche-

rung. Nicht zu vergessen ist auch noch die 

als „Blaulichtsteuer“ bekannte Gebühr für die 

Schadensaufnahme durch die Polizei.

Dies alles möge drei Ratschläge verdeut-

lichen. Erstens: Auslandsschäden nicht ohne 

Rechtsanwalt in „Eigenregie“ durchführen, 

solange der Geschädigte nicht über ein-

schlägige Erfahrungen verfügt. Zweitens: 

Spätestens bei Personenschäden einen 

Rechtsanwalt des Unfalllandes zu Rate zie-

hen (trotz der Möglichkeiten der 4. und 5. 

KH-Richtlinie) oder wenigstens einen in 

Deutschland mit der Rechtsordnung des 

Unfalllandes bestens vertrauten Rechts-

anwalt beauftragen. Und drittens: Keine 

 Auslandsfahrten ohne Rechtsschutzver-

sicherung, um sich im Schadenfall schnellst-

möglich durch diese einen erfahrenen 

Rechtsanwalt vor Ort benennen zu lassen 

und um das eigene Kostenrisiko zu mini-

mieren.  | Dr. Michael Ludovisy

Spätestens bei Personenschäden 
sollte ein Rechtsanwalt des 

Unfalllandes konsultiert werden.
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Mängelbeseitigung | Geringfügig bei 

knapp einem Prozent des Kaufpreises

  Bei der Erheblichkeitsprüfung gemäß § 323 

Abs. 5 S. 2 BGB ist eine umfassende Interessen-

abwägung auf der Grundlage der Umstände 

des Einzelfalles vorzunehmen. Bei dieser um-

fassenden Abwägung ist bei behebbaren 

Mängeln grundsätzlich auf die Kosten der 

Mängelbeseitigung abzustellen (BGH, Ent-

scheidung vom 28.5.2014, Az. VIII ZR 94/13, 

DAR 2014, 523, Rücktrittsrecht in der Regel 

bei Mängelbeseitigungskosten von mehr als 

fünf Prozent des Kaufpreises). 

Von einer Geringfügigkeit eines beheb-

baren Mangels und damit von einer Uner-

heblichkeit der Pflichtverletzung ist nach 

dem BGH in der Regel auszugehen, wenn die 

Kosten der Mängelbeseitigung im Verhältnis 

zum Kaufpreis geringfügig sind. Bei einem 

Mangelbeseitigungsaufwand von nur knapp 

einem Prozent des Kaufpreises ist von dieser 

Geringfügigkeit auszugehen. Laut Beklagtem 

belaufen sich die Mängelbeseitigungskosten 

vorliegend auf 0,26 Prozent des Kaufpreises. 

Der Kläger hatte nichts dafür vorgetragen, 

dass die Beseitigungskosten mehr als 100 

Euro verursachen sollen.

LG Bochum, Entscheidung vom 16.3.2016,  

Az. I-2 O 425/15, DAR 2016, 272

Vorschäden | Beweis eines Unfallschadens 

in einer Waschanlage 

  Ein Versicherungsnehmer, dessen Fahrzeug 

bereits einen Vorschaden erlitten hat, muss bei 

einem erneuten Schaden in einer Waschanlage 

beweisen, dass der gesamte, jetzt geltend ge-

machte Schaden auf den aktuellen Versiche-

rungsfall zurückzuführen ist. Dies erfordert ein 

selbstständiges Tätigwerden gegenüber der Ver-

sicherung im Zusammenhang mit der Aufklä-

rung des Hergangs und der Vorschäden. 

Ziffer E.1.3. AKB verpflichtet den Versiche-

rungsnehmer nach Eintritt des Versicherungsfal-

les dazu, alles zu tun, was der Aufklärung des 

Schadensereignisses dienen kann, insbesondere 

Fragen zum Hergang wahrheitsgemäß und voll-

ständig zu beantworten. Selbst wenn die Ver- 

sicherung außergerichtlich nicht ausdrücklich 

nach Vorschäden gefragt hat, muss der Versiche-

rungsnehmer bereits vorhandene Beschädigun-

gen von sich aus offenbaren.

AG Mönchengladbach – Reydt, Entscheidung  

vom 14.1.2016, Az. 11 C 130/14, zfs 2016, 275

Fahrtenbuchauflage | Ermittlungspflicht 

der Behörde vor der Anordnung 

  Die Behörde kann den Zugang mit einfacher 

Post versandter Anhörungen des Fahrzeughalters 

im Wege des Anscheinsbeweises nachweisen, 

wenn zumindest der Versand hinreichend belegt 

ist. Auch dann, wenn der Fahrzeughalter seiner 

Mitwirkungsobliegenheit hinsichtlich der Fahrer-

feststellung nicht nachkommt, muss die Verfol-

gungsbehörde naheliegende und mit wenig Auf-

wand realisierbare Ermittlungen zur Fahrerfest-

stellung durchführen und auch dokumentieren. 

Einfaches Nichtstun wegen der Verweigerung der 

Mitwirkung des Betroffenen reicht nicht aus.

VGH München, Entscheidung vom 18.2.2016,  

Az. 11 BV 15.1164, DAR 2016, 286

Angabe im Prospekt | Abweichung des 

Kraftstoffverbrauchs

  Weicht der Kraftstoffverbrauch eines Fahr-

zeugs von der Prospektangabe ab, kann ein 

Fahrzeugmangel vorliegen. Verweist der Prospekt 

auf eine Verbrauchsermittlung nach der Richt-

linie 80/1268/EWG, kommt es darauf an, ob der 

richtlinienkonform ermittelte Verbrauch von der 

Prospektangabe abweicht. 

Ein Mehrverbrauch von weniger als zehn 

Prozent ist eine unwesentliche Abweichung im 

Sinne von § 323 Abs. 5 S. 2 BGB und begründet 

kein Rücktrittsrecht.

OLG Hamm, Entscheidung vom 8.6.2015,  

Az. I-2 U 163/14, zfs 2016, 265

Nachbesserungskosten |  

Kein Rücktrittsrecht bei 100 Euro

  Sind bekanntermaßen Millionen von Fahr-

zeugen mit einem Mangel betroffen, ist dem 

Hersteller respektive seinen Vertragshändlern 

zuzugestehen, zunächst eine Problemlösung 

zu entwickeln und eine Strategie zur Um-

setzung zu entwerfen, insbesondere auch 

unter Einbeziehung der beteiligten Behör-

den.  Zudem kann bei der Beurteilung, welche 

Fristsetzung zur Mangelbeseitigung ange-

messen ist, nicht vernachlässigt werden, dass 

die Fahrtauglichkeit der betroffenen Fahr-

zeuge nach derzeitigem Sachstand in keiner 

Weise eingeschränkt ist. 

Eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen ist 

zu kurz bemessen und somit unwirksam. 

Ist die Beseitigung des Mangels mit gerin-

gem finan ziellem Aufwand pro Fahrzeug 

möglich, im verhandelten Fall angenommen 

sind Kosten von 100 Euro, und ist die Fahr-

tauglichkeit des Fahrzeugs nicht einge-

schränkt, dann ist ein Rücktritt vom Kaufver-

trag aufgrund der Unerheblichkeit des Man-

gels nicht  zu lässig.

LG Münster, Entscheidung vom 14.3.2015,  

Az. 011 O 341/15, DAR 2016, 274

Angedrohte Kündigung | Kein Absehen 

vom Fahrverbot 

  Das Absehen von einem Fahrverbot we-

gen angedrohter Kündigung des Arbeitsver-

hältnisses kann keinen Bestand haben, wenn 

der Tatrichter seine Feststellungen aus-

schließlich auf die durch ein verlesenes 

Schrei ben des Arbeitgebers untermauerten 

Angaben des Betroffenen stützt. Es fehlt in 

diesem Fall an einer kritischen Auseinander-

setzung des Gerichts mit der Frage, ob sich 

die Angaben des Betroffenen im Ergebnis le-

diglich als durch das Fahrverbot bedingte 

berufliche Nachteile oder bloße Unbequem-

lichkeiten darstellen.

KG, Entscheidung vom 24.2.2016,  

Az. 3 WS 18/16; DAR 2016, 281
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